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Alles schon dagewesen î

Der Nebelspalter macht sich - manchmal

versöhnlich, oft auch beißend -
immer wieder über gewisse Zeiterscheinungen

lustig. Darob könnte man zu
glauben versucht sein, da in unserer
Zeit über so manches zu klagen sei,
müsse es auch eine verruchte Zeit sein.

Man kann aber nicht genug mildernd
darauf hinweisen, daß alles schon

dagewesen ist. Wie manches, von dem
wir glauben, unsere Zeit allein habe es

gepachtet, wurde schon von unseren
Vorfahren als typisch für ihre Zeit
angesehen Davon vermittelt jenes
Buch einen Eindruck, das zur
Siebenhundertjahrfeier des Stadtrechtsbriefes
von Winterthur ebenda erschienen ist
(Gemsberg Verlag): Ein Teil der <Ge-

schichte der Stadt Winterthur), nämlich

die 'Sittengeschichte). Das Buch,
vom Geschichtsschreiber und Rektor
Joh. Conrad Troll nach alten Urkunden

verfaßt, ist im Jahre 1844
erstmals erschienen. Es liest sich über
weite Strecken wie ein Nebelspalter
aus unserer Zeit, wie folgende
Abschnitte bezeugen:

Mode

«... Die Lust mit der Schönheit zu
glänzen, ist allen Frauen eigen,

aber besonders denen, deren Formen

hübscher sind als die Gesichtszüge.

Verläßt die Eitelkeit den
Stand der Unschuld, so betritt sie
das Gebiet der Moden und versinkt
in den Strudel der Putzsucht. Man
kann den Putz der modischen Welt
in seinen Abstufungen mit der
Flora eines mächtigen Gebirgsstok-
kes vergleichen und zeigen, daß
die wenigsten Stände mit der
natürlichen Vegetation ihrer Region
zufrieden sind, sondern sich im
Aeußern um jeden Preis das
Ansehen größerer Fülle und Ueppig-
keit zu geben suchen ...»

Rauchen

«... Die Glüh- oder Glimmstengel,
Cigarren genannt, sind seit kurzen
Jahren in solchem Grade Mode
geworden, daß sie zwischen den Zähnen

jedes Fassionablen zu Stadt und
Land haften und in den Schnurr-
bärten wie Irrlichter im Riedgras
leuchten. Und doch wirkt der zu
warme Dampf glimmender Cigarren

nachteiliger auf die Augen und

Luftwege, ja selbst betäubender auf
Hirn und Nerven, als jener von
anderem Tabak, aus langen Pfeifen
geschmaucht. Gleichwohl ist diese
Rauchmethode nicht bloß mit
Erlaubnis, sondern durch das eigene
vorleuchtende Beispiel der Aerzte
in Schwang gekommen ...»

Fahrzeugverkehr

«... Unsere Väter und Mütter
mußten sich alle zusammen in eine

einzige Kutsche teilen, jetzt bewegen

sich täglich fast so viele
Kutschenräder durch die Stadt als Augen

in den Köpfen. Damals waren
nur einzelne Wenige dem Kutschenbesitz

gewachsen; jetzt sind so Viele
vornehm und reich genug, bei An-

' Jetzt ein WOLO-Rosmarln- '
Bad: es erfrischt, stärkt,

desodoriert und schafft gute Laune!

Stellung eines Haushalts mit dem
Bette eine Kutsche sich in's Haus
zu schaffen. Und wenn es an Raum
für Kutsche und Pferd gebricht,
oder für wen Heu und Hafer nicht
gewachsen, dem bieten Privat- und
Staatsindustrie sich wetteifernd dar,
ihn für eine almosenartige Vergeltung

mit reißender Schnelle nach
allen Seiten zu verschleppen. Durch
diese verführerische Einrichtung ist
seit kurzen Jahren der einst so

männliche und ehrenvolle Gang in
sichtbaren Abgang gekommen. Dies

zu verhüten war unser Magistrat
so lange als möglich auf's eifrigste
bemüht. Als er daher Ao 1786
bemerkt, «daß seit einiger Zeit
aufgekommen, in der Stadt von einem
Haus zum andern in Kutschen zu
fahren, und daß sonderheitlich
Nachtzeit ein wirklicher Muthwil-
len damit getrieben werde», verbot
er bei Buße denen, welche in der
Stadt wohnen, es sei bei Nacht
oder bei Tag, in die Visiten oder

sonst von einem Haus zum andern

zu fahren. Und dieses Verbot wurde
noch Ao 1790 in der Kirche
verlesen ...»

Titelsucht

«... Wo Männer waren, da
durchrauschte der Titelruf wie ein Rot-
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